
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 17. Dezember 2014 
GZ. BMF-310205/0242-I/4/2014

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3007/J vom 6. November 2014 der 

Abgeordneten Dr. Kathrin Nachbaur, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1.: 

Die Einnahmen aus der Werbeabgabe betrugen 

im Jahr 2010  110 Mio. Euro, 

im Jahr 2011  111 Mio. Euro, 

im Jahr 2012  110 Mio. Euro und 

im Jahr 2013  110 Mio. Euro. 

 

Zu 2.: 

In der Kosten- und Leistungsrechnung des Bundesministeriums für Finanzen für die Steuer- 

und Zollverwaltung werden die Kosten bestimmten vordefinierten Leistungen zugeordnet. Es 

ist allerdings nicht möglich, aus der Kosten- und Leistungsrechnung den jährlichen Aufwand 

der Hoheitsverwaltung ausschließlich für die Einhebung der Werbeabgabe abzuleiten. 
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Zu 3.: 

Es ist zwar richtig, dass das Aufkommen an Werbeabgabe gemessen am gesamten 

Abgabenaufkommen nur einen relativ kleinen Anteil ausmacht. Allerdings darf nicht 

vergessen werden, dass das Aufkommen an Werbeabgabe zu fast 87% den Gemeinden 

zufließt. Für die Budgets der Gemeinden leistet die Werbeabgabe demnach einen wichtigen 

Beitrag. Die Werbeabgabe kann daher nicht einfach ersatzlos abgeschafft werden, weil den 

Gemeinden damit notwendige Mittel entzogen würden, die sie zum Beispiel für die 

Daseinsvorsorge ihrer Bürgerinnen und Bürger benötigen. 

 

Zu 4. und 5.: 

Dem Bundesministerium für Finanzen liegen keine diesbezüglichen Berechnungen bzw. 

Zahlen vor. 

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 

(elektronisch gefertigt) 

Prüfhinweis Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://amtssignatur.brz.gv.at/ 

Datum/Zeit 2015-01-05T09:20:57+01:00     

Unterzeichner

serialNumber=129971254146,CN=Bundesministerium für Finanzen,   
C=AT                                                           
                                                               
           

Signaturwert

cuqphj/Z3kVQ0WxXWGPOCedI8VNN/i/soqNZoGaY4ojyM3vZ/9N5cOSJ48E/Nui
stJGz0ItfXBzpbzJcTVhBXfhHNNNAN5RzbRlNnmUeHNKI7CkdbHfaV41HjOjl95
UluO17okea2P/B+o/5/g8OZa6dVUW8BTYBzx6n1LAywg1FxB1pCSVuKYiVXZbT2
GsC1m3qB2hvs98PcYs/2uplj5SVL/MS1Co2SDCxRpLGLdCGSF+/UgfufDMs6YMi
eDvg823sHvh9IDGQvt+vh6BAcLgUqcviTXAfp++mOTG4ltuKIte+8cGVHA88ARK
7kZwSyBzaw+3ykQMGcDzkPzhSPg==                                  
                                          

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A- 
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH, 
C=AT                            

Serien-Nr. 956662    

Dokumentenhinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

2 von 2 2856/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at


		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




